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Wir Wünschen allen  
Kolleginnen und Kollegen  
und ihren lieben  
ein besinnliches Weihnachtsfest,  
ruhige tage zum ausspannen,  
zum Kraft sammeln  
und viele glücKliche momente 
im Jahr 2018.
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Haushalt 2018:

Die neue schwarz-gelbe Landesregierung setzt  
BSBD-Forderungen mit dem Haushalt um
Erhebliche Personalerhöhung für den Strafvollzug

In seiner Funktion als neuer Minister der Justiz 
des Landes NRW macht Peter Biesenbach (CDU) 
ernst mit dem Vorhaben, die Justiz und nicht zu-
letzt den Vollzug personell so aufzustellen, dass 
die Bürgerinnen und Bürger Vertrauen in das 
Funktionieren des Rechtsstaates zurückgewin-
nen können.

Im NRW-Landtag fand am 27. November 2017 die Anhörung zum Haushaltsgesetz 2018 statt. Symbolfoto: ©janvier/stock.adobe.com

Es ist schon bemerkenswert, dass der 
neue Justizminister Peter Biesenbach 
(CDU) auf die Personalnöte des Voll-
zuges mit der Schaffung von 237 neuen 
Stellen reagiert. Er meint es offenbar 
ernst mit seinem Anliegen, den gesamt-
en Justizbereich wieder so aufzustellen, 
dass er seine Aufgaben uneingeschränkt 
zu bewältigen vermag und die Bevölke-
rung Vertrauen zurückgewinnen kann. 
Für die Strafvollzugsbediensteten, die 
derzeit unter Arbeitsverdichtung und 
-überlastung leiden, ist dies erstmals 
ein Lichtblick, dass die Lage tatsächlich 
zum Besseren gewendet werden kann, 
wenn der entsprechende politische Wil-
le existiert.

Entlastung des allgemeinen  
Vollzugsdienstes ist beachtlicher 
Fortschritt
Mit dem Haushalt 2018 sollen 165 zu-
sätzliche Stellen in der Laufbahn des 
allgemeinen Vollzugsdienstes geschaf-

M it seiner Stellungnahme zur Anhörung des Haushalts- und Finanzausschusses am 27. November 2017 begrüßt 
der BSBD die in dem Gesetzentwurf ausgewiesenen Personalverstärkungen für die nord rhein-westfälischen 
Vollzugseinrichtungen. Bereits seit Jahren beklagt der BSBD eine Personallücke von rd. 1000 Stellen in der 

Laufbahn des allgemeinen Vollzugsdienstes und fordert deren sukzessive Schließung. Bislang ist die Politik bei einer 
alternden Gesellschaft stets von sinkenden Gefangenenzahlen ausgegangen, so dass trotz signifikanter Aufgabenver-
mehrungen auf eine entsprechende Personalverstärkung verzichtet worden ist. Diese Überlegungen der Politik haben 
sich spätestens mit dem exorbitanten Anstieg der Migration als obsolet erwiesen.

fen werden. Der BSBD sieht hierin ei-
nen ersten Schritt der Landesregierung, 
um die akute Personalmisere nach und 
nach zu beheben. 

Um schnell den vollständigen Abbau 
der bestehenden Personallücke bewir-
ken zu können, empfiehlt der BSBD 
dringend, eine zeitlich befristete Er-
höhung der Ausbildungskapazitäten 
zu prüfen, damit die notwendige Ent-
lastung der Kolleginnen und Kollegen 
schnell erfolgen kann.

Bislang ist die Personalgestaltung des 
Vollzuges stets von der Verteilung des 
Mangels geprägt gewesen. Die Perso-
nalausstattung jeder Einrichtung rich-
tete sich nicht nach einem transparent 
ermittelten Bedarf, sondern nach der 
Verteilung der vorhandenen Personal-
stellen. 

Dieses Verfahren muss zeitnah been-
det und durch eine nachvollziehbare, 
auf den Aufgabenbestand der jewei-
ligen Einrichtung ausgerichtete Perso-
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Der Plenarsaal des Landtags NRW war am 27. November 2017 Schauplatz der Anhörung. Symbolfoto: Bernd Schälte, Landtag NRW

nalbedarfsermittlung ersetzt werden.
Diese Personalbedarfsermittlung muss 
die bereits absehbaren Herausforde-
rungen konkret in den Blick nehmen. 
Einerseits ist aufgrund der starken Zu-
wanderung von überwiegend jungen 
Menschen mit einem Anstieg der Ge-
fangenenzahlen zu rechnen, weil die in 
Rede stehenden Jahrgänge allgemeinen 
als höher kriminalitätsbelastet gelten 
müssen. Andererseits wird der Vollzug 
verstärkt mit radikalisierten und agi-
tierenden Gefangenen konfrontiert, für 
die es spezielle Behandlungskonzepte 
zu entwickeln gilt. 

Der Jus tizminister hat zwischenzeit-
lich eine Arbeitsgruppe mit fachkompe-
tenten Kräften eingerichtet, die ent spre-
chende Behandlungsangebote er stellen 
und den Kolleginnen und Kollegen in 
den Vollzugseinrichtungen die notwen-
digen Kompetenzen vermitteln soll.

Zudem werden für die Behandlung 
von ideologisch und religiös radikali-
sierten Gefangenen spezielle Möglich-
keiten der Binnendifferenzierung in 
den Einrichtungen erforderlich werden, 
um das latent bestehende Infektionsri-
siko, andere Gefangene zu radikalisie-
ren, beherrschbar zu halten. All diese 
Aufgaben und die Zunahme auslän-
discher Gefangener mit Verständi-
gungsproblemen lösen zusätzliche 
Per sonalbindungen aus, die befrie-
digt werden müssen.

Keine Absenkung der  
Einstellungsvoraussetzungen
Die Politik ist seit Jahren bemüht, Men-
schen mit Migrationshintergrund für 
Tätigkeiten im öffentlichen Dienst zu 

gewinnen, weil man sich davon erheb-
liche Vorteile auch im Umgang mit in-
haftierten Migranten verspricht. Diese 
politische Absicht sollte allerdings 
nicht zu einer Absenkung der Einstel-
lungsvoraussetzungen führen.

Das Land Berlin scheint mit seiner 
Polizeiausbildung gerade schlechte Er-
fahrungen mit einer solchen Praxis zu 
machen, weil man sich offensichtlich 
Konflikte und nicht erwünschte kultu-
relle Prägungen der Herkunftsethnien 
in den Arbeitsalltag geholt hat, was 
das Funktionieren unserer Sicherheits-
organe mittelfristig in Gefahr bringen 
könnte. Maßgebend muss bei allen 
Ein stellungen sein, dass die Werte des 
Grundgesetzes überzeugend vermittelt 
und vertreten werden. 

Bestehen hieran berechtigte Zweifel, 
sollte von einer Einstellung abgesehen 
werden, auch wenn Sprachkompetenz 
vorhanden ist.

Personelle Stärkung des  
Jugendarrestes ist sachgerecht
Der BSBD sieht es als sachgerecht an, 
auch den Bereich des Jugendarrestes 
durch die Ausbringung von zusätzlich 
23 Stellen nachhaltig zu verstärken. 
Die relativ kleinen Einrichtungen kön-
nen bei plötzlich auftretenden Perso-
nalausfällen kaum angemessen reagie-
ren. Durch die vorgesehene Schaffung 
dieser zusätzlichen Stellen wird sich 
diese Situation durchgreifend verbes-
sern lassen. 

Auch die verstärkt behandlungsori-
entierte Ausgestaltung der Einwirkung 
auf junge Menschen, die in der kon-
kreten Gefahr stehen, in eine kriminelle 

Karriere abzurutschen, ist mit den zu-
sätzlichen Stellen möglich. In diesem 
Bereich favorisiert der BSBD ebenfalls 
eine transparente Bedarfsanalyse und 
-ermittlung, damit künftig Personal auf-
gabenangemessen und nicht im „Wind-
hundverfahren“ zur Verfügung ge stellt 
werden kann.

Gehobener und höherer  
Vollzugs- und Verwaltungsdienst 
werden personell verstärkt
Nachdem der Strafvollzug in der Lauf-
bahngruppe 2.1 (vormals gehobener 
Dienst) wegen fehlender Perspektiven 
in der Laufbahn des gehobenen Voll-
zugs- und Verwaltungsdienstes einen 
besonders starken Aderlass zu ver-
kraften hatte, weil etliche Kolleginnen 
und Kollegen in andere Bereiche der 
öffentlichen Verwaltung mit besseren 
Berufsperspektiven wechselten, ist die 
Verstärkung der Laufbahn geboten und 
wird vom BSBD nachdrücklich unter-
stützt. 

Schlüsselfunktion in den  
Vollzugseinrichtungen
Die Laufbahnangehörigen nehmen we-
gen ihrer vollzugsspezifischen Ausbil-
dung Schlüsselfunktionen in den Voll-
zugseinrichtungen wahr. Sie sind von 
wesentlicher Bedeutung für das Klima 
in den Vollzugseinrichtungen und ent-
scheidend für die Umsetzung von ent-
wickelten Behandlungskonzepten. 

Geht dem Vollzug eine solche Kraft 
vor der Zeit durch Abwanderung verlo-
ren, ist sie nur sehr schwer gleichwertig 
zu ersetzen. In diesem Bereich 17 zu-
sätzliche Stellen auszubringen, wird 
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die gegenwärtig angespannte Lage der 
Laufbahn mittelfristig nachhaltig ver-
bessern.

Auch die Verstärkung der Laufbahn-
gruppe 2.2 ist ein gutes Zeichen für die 
Zukunft, weil es in der Vergangenheit 
immer größere Probleme bereitet hat, 
die Spitzenfunktionen in den Vollzug-
seinrichtungen angemessen zu beset-
zen. 

Deshalb sieht es der BSBD als drin-
gend geboten an, juristische Nach-
wuchskräfte für ein berufliches Enga-
gement im Strafvollzug zu gewinnen. 
Die notwendigen haushaltstechnischen 
Voraussetzungen werden mit der Aus-
bringung von zwölf zusätzlichen Stel-
len geschaffen.

Die operativen Aufgaben des Mini-
steriums werden neu strukturiert
Die für die zentrale Koordination von 
Schwerpunktaufgaben in der Abteilung 
IV des Ministeriums der Justiz ausge-
brachten 22 Stellen wertet der BSBD 
als angemessen und sachgerecht, um 
die operativen Aufgaben neu zu struk-
turieren und in einer verbesserten Qua-
lität zur Verfügung zu stellen. 

Der durch die Vollzugseinrichtungen 
in der Vergangenheit mitunter beklagte 
Mangel an Unterstützung und Beratung 
kann mit Hilfe dieser Stellen nachhaltig 
verbessert werden, um so einen wesent-
lichen Beitrag zu einer einheitlichen 
Umsetzung des Strafvollzugsgesetzes 
zu leisten.

Der BSBD wertet es als ein gutes Zei-
chen, dass die neue Landesregierung 
Maßnahmen ergreift, um die bestehen-
den Personalprobleme des Vollzuges zu 
lindern. Der BSBD erwartet allerdings 
auch, dass dieser nun beschrittene Weg 
mit den kommenden Haushalten der 
laufenden Legislaturperiode fortge-
führt wird.

Mittlerer Verwaltungsdienst muss 
personell verstärkt werden
Neben den erfreulichen Aspekten des 
Haushaltsgesetzes vermisst der BSBD 
allerdings eine Stellenverstärkung für 
die Laufbahngruppe 1.2 (vormals mitt-
lerer Verwaltungsdienst). Das vor rund 
zwanzig Jahren mit der Einführung der 
Digitalisierung erwartete Einsparpo-
tential hat sich nicht in dem erhofften 
Umfang realisieren lassen. 

Die Ausweitung des Aufgabenspek-
trums der Laufbahn hat in den zurück-
liegenden Jahren dazu beigetragen, 
dass die Laufbahn unter akuter Perso-
nalnot leidet. Deshalb hat der BSBD 
dazu aufgefordert, die Kolleginnen und 
Kollegen durch Ausbringung von zu-
sätzlich 40 Stellen nachhaltig zu entla-

sten. Auf diese Weise könnte auch der 
Rückgriff auf Kräfte des allgemeinen 
Vollzugsdienstes endlich beendet wer-
den.

Umsteuerung bei der  
beruflichen Qualifizierung von  
Gefangenen geboten
Der BSBD bedauert, dass das Haushalts-
gesetz keine Stellenvermehrung für die 
Laufbahn des Werkdienstes enthält. 
Hier besteht das Erfordernis, das duale 
System der beruflichen Qualifizierung 
von Strafgefangenen nach und nach zu 
beenden. Wegen der periodischen Aus-
schreibung von externen Ausbildungs-
leistungen sind sie den wirtschaftlichen 
Konjunkturzyklen unterworfen. In den 
zurückliegenden zwei Jahrzehnten sind 
die Preise deshalb unter Druck geraten. 
Die Zeche hatten die betroffenen ex-
ternen Berufsausbilder durch teilweise 
drastische Einkommenseinbußen zu 
zahlen. Es ist an der Zeit, diesen Zu-

stand, der zunehmend die berufliche 
Qualifizierung von Strafgefangenen 
be lastet, zu beenden. Der BSBD emp-
fiehlt daher, den derzeit vorhandenen 
externen Ausbildern eine realistische 
Perspektive für ihr Berufsleben zu er-
öffnen und sie in den Dienst des Landes 
NRW zu übernehmen. Auf diese Weise 
ließen sich gleich mehrere Probleme zu 
durchaus günstigen Konditionen einer 
Lösung zuführen. Einerseits erhielten 
die externen Ausbilder eine verlässliche 
Perspektive. Bei entsprechender sicher-
heitstechnischer Nachschulung dieser 

Kräfte könnten zudem jene Angehöri-
gen des allgemeinen Vollzugsdienstes, 
die jetzt noch in den von externen An-
bietern unterhaltenen Ausbildungsbe-
trieben für Sicherheit sorgen müssen, 
eingespart und zur Linderung der Per-
sonalnot im allgemeinen Vollzugsdienst 
genutzt werden. Hier liegt ein bislang 
ungenutztes Einsparpotential brach. 

Ausgleichszahlung bei besonderen 
Altersgrenzen erhöhen
Die Regelung des § 56 a LBeamtVG 
NRW gilt für Beamtinnen und Beamte 
des Vollzugsdienstes und des Einsatz-
dienstes der Feuerwehr. Mit der Rege-
lung soll der besonderen Altersgrenze 
Rechnung getragen werden, indem ein 
finanzieller Ausgleich für entgangene 
Besoldung gewährt wird. Die Aus-
gleichszahlung ist zurzeit auf 4.091.–
Euro gedeckelt. Die Regelung sieht vor, 
dass sich der Ausgleich um jeweils 1/5 
für jedes Jahr, das über das vollendete 
60. Lebensjahr hinaus Dienst geleistet 
wird, verringert. Im Justizvollzug be-
steht eine besondere Altersgrenze von 
62 Jahren. Somit erhalten die Bedien-
steten mit Erreichen dieser Altersgrenze 
eine Zahlung von 3/5 von 4.091.– Euro. 
Die Zahlung beträgt damit 2.454,60 
Euro. 

Historisch betrachtet sollte die Aus-
gleichszahlung für die entgangene Be-
soldung zwischen dem 60. Und dem 
65. Lebensjahr entschädigen. Mit der 
Anhebung der besonderen Altersgrenze 
vom 60. auf das 62. Lebensjahr wur-
de eine Reduzierung um zwei Fünftel 
des vollen Betrages vorgenommen. Da 
erscheint es nur geboten und eine Fra-
ge der Gerechtigkeit zu sein, die Aus-
gleichszahlung jetzt den tatsächlichen 
Verhältnissen anzupassen, weil die Re-
gelaltersgrenze bis zum Jahr 2029 auf 
das 67. Lebensjahr verlängert werden 
wird. Der BSBD fordert deshalb dazu 
auf, mit dem Haushaltsgesetz 2018 die 
Ausgleichszulage entsprechend zu er-
höhen.

BSBD-Chef Peter Brock zeigte sich 
insgesamt erfreut über die aktuellen 
Haushaltsansätze. „Die Personalver-
stärkungen sind absolut vordringlich, 
um die hohe Belastung der Kolleginnen 
und Kollegen zeitnah reduzieren zu 
können. Ihnen kommt somit Priorität 
zu. Vergessen werden dürfen darüber 
hinaus aber nicht die strukturellen 
Verbesserungen in allen Laufbahnen 
des Vollzuges, weil sich das benötigte 
qualifizierte Personal nur dauerhaft 
wird halten lassen, wenn die beruf-
lichen Perspektiven kalkulierbare 
Auf stiegsmöglichkeiten beinhalten“, 
unterstrich der Gewerkschafter.

BSBD-Chef Peter Brock freute sich darüber, dass 
etliche Forderungen des BSBD durch die neue 
schwarz-gelbe Landesregierung aufgegriffen 
werden. „Wenn es uns jetzt noch gelingt, die neu 
geschaffenen Stellen zeitnah zu besetzen, dann 
werden die Kolleginnen und Kollegen schnell 
entlastet werden können“, zeigte sich der Ge-
werkschafter zufrieden.
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Anwärtersonderzuschlag:

Zahlung für den Einstellungsjahrgang 2018 gesichert

Der BSBD hat sich auch in diesem Jahr für die Zahlung von Anwärtersonderzuschlägen für die Laufbahnen des 
allgemeinen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes eingesetzt und zudem deren moderate Anhebung gefor-
dert. Dem Vollzug fällt es ohne einen solchen finanziellen Anreiz zunehmend schwer, eine ausreichende Zahl 

von geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern für ein berufliches Engagement im Strafvollzug zu interessieren. Die-
ser Forderung ist das Justizministerium unter dem vormaligen Minister Thomas Kutschaty (SPD) leider nicht beige-
treten, so dass die Zahlung auch für den Einstellungsjahrgang 2018 mit Zustimmung des Finanzministeriums in der 
bisherigen Höhe von 50 Prozent des Anwärtergrundbetrages erfolgen wird. Dies ist dem BSBD durch das Ministerium 
der Justiz mitgeteilt worden. Der BSBD wird angesichts der prekären Situation bei der Nachwuchsgewinnung weiter 
darauf drängen, die Sonderzuschläge in Zukunft angemessen zu erhöhen.

Im zurückliegenden Jahreszeitraum 
hatten immer mehr Vollzugseinrich-
tungen erhebliche Mühe, ihre freien 
Stellen zu besetzen. Dies kann ange-
sichts einer boomenden Wirtschaft 
auch nicht verwundern. Da sich der 
Vollzug in den genannten Laufbahnen 
vorrangig um Zweitberufler bemüht, 
um deren Berufserfahrungen für die 
Gestaltung des Behandlungsvollzuges 
zu nutzen, bedarf es einer angemes-
senen Anwärterbesoldung, damit sich 
dieser Personenkreis ein berufliches 
Engagement im Strafvollzug leisten zu 
kann. Vielfach sind bereits Familien zu 
versorgen und sonstige finanzielle Bela-
stungen zu tragen. 

Nach Auffassung des BSBD ist der An-
reiz eines „sicheren“ Arbeitsplatzes im 

öffentlichen Dienst künftig allein nicht 
mehr ausreichend, um junge Menschen 
für das Berufsfeld „Strafvollzug“ zu in-
teressieren. 

Auch die finanziellen Rahmenbedin-
gungen müssen stimmen, damit die 
Bewerber einen Berufswechsel wagen 
können, ohne in finanzielle Schwierig-
keiten zu geraten. Daher wird der BSBD 
im kommenden Jahr einen erneuten 
Vorstoß unternehmen, um eine verbes-
serte Anwärterbesoldung durchzuset-
zen.

Über die Zustimmung des Finanzmi-
nisteriums zeigte sich BSBD-Chef Pe-
ter Brock zwar erfreut, haderte aber 
mit der noch in die Zuständigkeit des 
vormaligen Justizministers fallenden 
Entscheidung, auf die Beantragung ei-

ner Erhöhung des Anwärtersonderzu-
schlages zu verzichten. Hier, so Brock, 
sei eine Chance vertan worden, um den 
sachgerechten Versuch zu unterneh-
men, wirkungsvoll für das Berufsfeld 
Strafvollzug zu werben. 

Der Gewerkschafter warnte davor, 
am falschen Ende zu sparen. „Ange-
sichts der sich auch im Sicherheitsbe-
reich abzeichnenden Probleme muss 
die im Vollzug bestehende Personallü-
cke dringend geschlossen werden. Es 
ist erfreulich, dass die schwarz-gelbe 
Landesregierung diese Aufgabe jetzt in 
Angriff nimmt. 

Um im Bereich der Personalgewin-
nung erfolgreich zu sein“, mahnte Pe-
ter Brock, „ist eine gute Anwärterbesol-
dung unverzichtbar.“

www.bsbd-nrw.de
Besuchen  

Sie uns  
im Internet

Der Anwärtersonderzuschlag ist für die Laufbahnen des allgemeinen Vollzugs- und des Werkdienstes für die Lehrgänge des Einstellungsjahrganges 
2018 gesichert.  Fotos: BSBD-Archiv



N O R D R H E I N - W E S T FA L E N 

54  6/2017  ·  DER VOLLZUGSDIENST

Thomas Middelhoff:

Sind prominente Strafgefangene auch während  
der Strafverbüßung privilegiert ?
Der Ex-Arcandor-Chef befindet sich seit dem 16. November 2017 wieder auf freiem Fuß

Im Fall des Thomas Middelhoff könnte man dieser Auffassung sein. Aufgrund einer positiven Sozialprognose hat 
die Strafvollstreckungskammer beim Landgericht Bielefeld nicht nur die vorzeitige Haftentlassung zum Zwei-Drit-
tel-Zeitpunkt angeordnet, der Ex-Manager konnte auch noch zusätzlich von der sogenannten Weihnachtsamnestie 

profitieren. Zudem befand er sich vom Strafantritt an im offenen Strafvollzug und konnte zusätzlich die Einrichtung 
arbeitstäglich verlassen, um eine Hilfstätigkeit in einer Behinderteneinrichtung auszuüben. Augenfällig war insoweit, 
dass er das Arbeitsverhältnis erst wenige Tage vor Haftantritt begründet hatte und das wohl auch nur, um sich die An-
nehmlichkeit einer Weiterbeschäftigung außerhalb der Vollzugseinrichtung zu sichern.

Thomas Middelhoff ist am 16. November 2017 
aus dem Strafvollzug entlassen worden. 
 Foto: Bernd Thissen/dpa

BS
BD

-K
ar

ik
at

ur
: T

ho
m

as
 M

öb
is

Middelhoff hat die Zeit der Strafverbü-
ßung strategisch geplant. Doch ange-
sichts der bevorstehenden Entlassung 
hatte er noch eine Schrecksekunde zu 
überstehen und war auf das Wohlwol-
len der ach so verhassten Justiz an-
gewiesen, deren Agieren er in seinem 
speziellen Fall geradezu als Zumutung 
empfunden hat, wenn man seiner Au-
tobiografie in diesem Punkte Glauben 
schenken darf. Die Strafvollstreckungs-
kammer bei dem Landgericht Bielefeld 
hatte zwar entschieden, dass Middel-
hoff nach Verbüßung von zwei Drit-
teln seiner dreijährigen Freiheitsstrafe 
wegen der in seinem Fall günstigen 
Sozialprognose zu entlassen sei. Doch 
hiergegen hatte die Staatsanwaltschaft 
Bochum erhebliche Bedenken und zu-
nächst sofortige Beschwerde eingelegt. 

Vor fast drei Jahren ist Thomas Mid-
delhoff durch das Landgericht Essen 
wegen Steuerhinterziehung und Un-
treue zu einer Freiheitsstrafe von drei 
Jahren verurteilt worden. Noch wäh-
rend des Prozesses wurde der ehema-
lige Spitzenmanager wegen der begrün-
deten Gefahr, er könne sich ins Ausland 
absetzen, festgenommen. Die nächsten 

fünf Monate brachte Middelhoff in ei-
ner Einzelzelle der Untersuchungshaft-
anstalt Essen zu. Gesetzlich zulässige 
und im konkreten Einzelfall gebotene 
Sicherungsmaßnahmen ließ er durch 
seine Anwälte als menschenverachten-

de Folter kritisieren und fand in dem 
offensichtlichen Bemühen, seine Frei-
lassung auf Kaution mit dieser Strategie 
durchzudrücken, auch noch die Unter-
stützung der Rechtspolitikerin Renate 
Künast (Bündnis 90/Die Grünen).

Middelhoff reibt sich am bundes-
deutschen Strafvollzug
Die Reststrafe verbüßte Middelhoff 
im offenen Vollzug der JVA Bielefeld-
Senne. Für die Zeit der Strafverbüßung 
hatte er sich die besagte Hilfstätigkeit 
in einer Behinderteneinrichtung be-
sorgt. Anstatt jedoch über die liberale 
Ausrichtung und Ausgestaltung des 
bundesdeutschen Strafvollzuges froh 
und glücklich zu sein, tat sich Middel-
hoff mit seiner Autobiografie als schar-
fer Kritiker des Vollzuges und mit dem 
Anspruch hervor, den Vollzug grundle-
gend reformieren zu wollen.

Im März 2015 musste Middelhoff, der 
zuvor als Manager und Investmentban-
ker Millionen verdient hatte, Privatin-
solvenz anmelden. Fünfzig seiner Gläu-
biger sollen mehr als 400 Millionen 
Euro an Forderungen geltend gemacht 
haben. Ein Großteil der Forderungen 
ist allerdings streitbefangen, so dass 
sich das Insolvenzverfahrens wegen der 
notwendigen gerichtlichen Klärung der 
teilweise komplexen Sachverhalte zie-
hen dürfte.

Zwischenzeitlich ist der eingesetzte 
Insolvenzverwalter mit der Prüfung der 
Frage befasst, ob das Autorenhonorar 
Middelhoffs für sein autobiografisches 
Werk „A 115 – Der Sturz“ seinen Gläu-
bigern zusteht. Middelhoff soll dem 
Vernehmen nach für diesen Fall Vor-
sorge getroffen haben, indem er die 
Autorenvergütungen bereits vor Jah-
ren rechtsverbindlich abgetreten haben 
soll.

Middelhoff hat Gerichte  
und Institutionen brüskiert
In den letzten Wochen der Strafverbü-
ßung hat es der Vollzug dem Strafgefan-
genen Middelhoff ermöglicht, durch 
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Im offenen Vollzug der JVA Bielefeld-Senne hat Thomas Middelhoff seine Strafe verbüßt.

die Talkshows zu tingeln, um sein Buch 
zu vermarkten. Mit diesem Werk hat er 
scharfe Kritik am Essener Landgericht 
und an seiner Unterbringung in der Un-
tersuchungshaft der JVA Essen geübt. 
Er dürfte damit vielen Juristen und Po-
litikern vor den Kopf gestoßen haben. 
Abläufe und Strukturen des Strafvoll-
zugs in der Nazi-Zeit unterschieden 
sich „nur geringfügig“ von denen im 
modernen Vollzug, meinte Middelhoff 
feststellen zu müssen. Reflexionen über 
sein eigenes Verhalten und dessen teil-
weise strafrechtliche Relevanz sucht 
man hingegen vergebens.

Allein, dass Middelhoff in diesem 
Zusammenhang auf den evangelischen 
Theologen Dietrich Bonhoeffer ver-
weist, der im KZ Flossenbürg hingerich-
tet wurde, deutet auf den Realitätsver-
lust hin, den Middelhoff erlitten haben 
muss. Auch der Vergleich des derzei-
tigen Strafvollzuges mit den Verhältnis-
sen im Dritten Reich lässt Schlimmes 
für die Wahrnehmung der Wirklichkeit 
durch den ehemaligen Strafgefangenen 
befürchten. Oder glaubt Middelhoff 
etwa, er hätte einen Rechtsanspruch 
auf Unterbringung in einem speziell 
für ihn zu errichtenden „Fünf-Sterne-
Knast“?

StA Bochum hatte Zweifel  
an günstiger Sozialprognose
Angesichts dieser Einlassungen ver-
wundert es nicht, dass die Staatsan-
waltschaft Bochum zunächst Zweifel 
an den Feststellungen der Bielefelder 
Strafvollstreckungskammer hegte und 

nicht überzeugt zu sein schien, dass die 
Middelhoff attestierte günstige Sozial-
prognose zutreffend sei.

Über die seitens der StA Bochum 
eingelegte sofortige Beschwerde hät-
ten die Richter des Oberlandesgerichts 
Hamm entscheiden müssen. Dass es 
soweit nicht kam, weil die Staatsan-
waltschaft Bochum ihren Rechtsbehelf 
zurücknahm, zählt zu den glücklichen 
Umständen, über die sich Thomas Mid-
delhoff freuen konnte. Ober waren im 
Hintergrund seine Anwälte aktiv für ihn 
tätig? Wir wissen es nicht genau, weil 
über die Gründe, die zur Rücknahme 
der sofortigen Beschwerde geführt ha-
ben, nicht informiert wurde. 

Middelhoff sollte ursprünglich nach 
Verbüßung von zwei Dritteln der gegen 
ihn erkannten Freiheitsstrafe von drei 
Jahren am 26. November 2017 aus der 
Haft entlassen werden. So hatte es die 
Strafvollstreckungskammer des Land-
gerichts Bielefeld beschlossen und eine 
Bewährungszeit von vier Jahren festge-
setzt. 

Nach der Rücknahme des Rechtsbe-
helfs befindet sich Middelhoff bereits 
seit dem 16. November 2017 wieder in 
Freiheit.

Hätten weniger prominente  
Strafgefangene ähnliche  
Vergünstigungen erhalten?
Grundsätzlich ist Middelhoff entspre-
chend den Möglichkeiten und Optionen 
des Strafvollzugsgesetzes NRW, die für 
alle Strafgefangenen gleichermaßen 
gelten, behandelt worden. Da Vollzugs-

verwaltungsakte jedoch immer Einzel-
fallentscheidungen darstellen, hat die 
Prominenz des Ex-Arcandor-Chefs si-
cher nicht geschadet. Die Intentionen 
Middelhoffs hinsichtlich seiner indi-
viduellen Vollzugsgestaltung gingen 
offensichtlich in die Richtung „So viel 
Freiheit wie möglich, so wenig Inhaftie-
rung wie eben unvermeidbar“.

Optimale Nutzung der  
rechtlichen Möglichkeiten 
Prominente und zahlungskräftige Ge-
fangene lassen sich auch während der 
Strafvollstreckung gerne durch kom-
petente Rechtsbeistände betreuen und 
vertreten. Auch dieser Umstand wird 
zum Erreichen des Zieles, die gesetz-
lichen Möglichkeiten optimal zu nut-
zen, beigetragen haben. Von daher hat 
Middelhoff überproportional profi-
tiert. 

Es darf durchaus bezweifelt werden, 
ob ein weniger prominenter Gefange-
ner eine so optimale Nutzung der recht-
lichen Möglichkeiten wie im Falle des 
Thomas Middelhoff hätte realisieren 
können.

Das Rechtssystem hat für  
alle gleichermaßen Gültigkeit
Middelhoff, der zuletzt mit einem Buch 
über seine Erfahrungen mit den Gerich-
ten und dem Strafvollzug für Schlagzei-
len gesorgt hatte, ist zu wünschen, dass 
er künftig einmal darüber reflektieren 
kann, dass unser Rechtssystem für alle 
Menschen gleichermaßen Gültigkeit 
hat, Menschen wie ihn aber immer 
noch privilegiert. Vielleicht reicht es 
dann ja zu der Einsicht, dass es weiner-
liche Wehleidigkeit war, sich selbst zu 
einem Opfer unseres Rechtssystems zu 
stilisieren. 

Man darf wohl auch davon ausgehen, 
dass die Karriere Middelhoffs als Straf-
vollzugsreformer mit seiner Entlassung 
ihr Ende gefunden hat. Dann hätte sei-
ne vorzeitige Entlassung doch noch et-
was Gutes hervorgebracht.

WDR nimmt Middelhoff-Dokumen-
tation aus dem Programm
Wenn man verstehen will, wie Thomas 
Middelhoff tickt, muss man sich vor 
Augen führen, dass der Ex-Manager nur 
ungern etwas dem Zufall überlässt. Er 
will stets Akteur und nicht Zaungast 
sein. Middelhoff hat das Heft des Han-
delns am liebsten selbst in der Hand. 
Deshalb hatte er sich im Hinblick auf 
die Dokumentation ein Mitsprache-
recht einräumen lassen, auch durfte er 
den Filmbeitrag vorab in Augenschein 
nehmen. Das wäre für den WDR bald 
ins Auge gegangen. Ursprünglich sollte 
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der Film „Menschen hautnah: Thomas 
Middelhoff – Absturz eines Topma-
nagers“ am 23.11.2017 um 22.40 Uhr 
auf Sendung gehen. In letzter Sekunde 
wurde die Ausstrahlung durch die Pro-
grammverantwortlichen gestoppt.

Der WDR erklärte zu diesem Vor-
gang, man wolle „aus Gründen der 
Transparenz den Hintergrund dieser 
Entscheidung offenlegen“. Anlass habe 
„eine bestehende vertragliche Verein-
barung zwischen Thomas Middelhoff 
und dem Produzenten“ gegeben. Vom 
Inhalt dieser Übereinkunft habe die Re-
daktion erst kurz vor der Ausstrahlung 
erfahren.

„Die vertragliche Vereinbarung zwi-
schen dem Produzenten und Thomas 
Middelhoff räumt letzterem das Recht 
auf Mitsprache beim Drehbuch ein 
und darauf, den fertigen Film vor Aus-
strahlung zu sehen“, erklärte der WDR 
weiter. „Vereinbarungen wie diese“ 
widersprächen allerdings „den journa-
listischen Grundregeln des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks“ und seien da-
her „für den WDR nicht akzeptabel.“

Middelhoff will  
Spezialgerichte und -gefängnisse
Der soeben entlassene Thomas Mid-
delhoff verlangt spezielle Gerichte und 
Gefängnisse für Wirtschaftskriminelle. 
Das Gerichtsverfahren gegen ihn habe 
exemplarisch gezeigt, dass herkömm-
liche Gerichte mit wirtschaftlicher 
Materie komplett überfordert seien. 
Und auch in Gefängnissen seien Wirt-
schaftskriminelle völlig deplatziert. Es 
sei nämlich nicht sinnvoll, einen elo-
quenten, intellektuellen Trader zusam-
men mit einem Gewaltverbrecher ein-
zusperren.

Da zeigt sich wieder Middelhoffs ar-
rogante Selbstüberschätzung. Er weiß 
zumindest wie der Staat künftig mit 
Menschen seines Schlages umgehen 
sollte. Wenn sie schon bei ihren Ma-
chenschaften der Selbstbereicherung 
aufgeflogen sind, dann sollten sie we-
nigsten einen Rechtsanspruch haben, 
nicht zusammen mit rohen, brutalen 
Menschen untergebracht zu werden. 

Er verlangt eher eine angemessene 
Haftanstalt, in der wohl nur solche 
Straftäter untergebracht werden sollen, 
die intellektuelle Mindeststandards er-
füllen. 

Sie wollen vor Konflikten geschützt 
sein, sich nicht langweilen, sondern an-
geregt kommunizieren können. Eines 
muss man Middelhoff allerdings zu-
gestehen. Er verfügt für ein gerütteltes 
Maß an Klassenbewusstsein, gepaart 
mit akutem Realitätsverlust.

 Friedhelm Sanker

Die durch den DBB-Gewerkschaftstag neu gewählte Bundesleitung wird in den kommenden fünf Jah-
ren den öffentlichen Dienst wirkungsvoll vertreten.

Wahl des DBB-Bundesvorsitzenden:

Ulrich Silberbach (Komba) setzt sich 
gegen Ernst Walter (DPolG) durch

Peter Brock (re.) gratuliert dem neuen DBB-Bun-
desvorsitzenden Ulrich Silberbach (li.) zu seiner 
Wahl.

U lrich Silberbach ist neuer Bun-
desvorsitzender des dbb be-
amtenbund und tarifunion. 

Für den Komba-Bundesvorsitzenden 
votierten am 20. November 2017 330 
der 630 stimmberechtigten Dele-
gierten. Für Ernst Walter, dem Chef 
der Bundespolizei in der DPolG, der 
sich ebenfalls zur Wahl stellte, spra-
chen sich 290 Delegierte aus. Der 
DBB-Gewerkschaftstag wählte damit 
den 56-jährigen gebürtigen Kölner 
Silberbach an die Spitze des gewerk-
schaftlichen Dachverbandes. Der neue 
Vor sitzende ist seit Jahrzehnten in 
Spitzenfunktionen des DBB und der 
Komba tätig und hat in diesen Ämtern 
nachdrücklich unter Beweis gestellt, 
dass er die Interessen der Kolleginnen 
und Kollegen engagiert und konse-
quent zu vertreten vermag.

In seiner Bewerbungsrede hatte Sil-
berbach betont, die Interessen aller 
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes 
unabhängig vom jeweiligen Status wir-
kungsvoll und effektiv vertreten zu wol-
len. „Ich habe bei meiner langjährigen 
Arbeit auf allen gewerkschaftlichen 
Ebenen gelernt, wie wichtig die Viel-
falt ist, wie sie der DBB repräsentiert. 
Nutzen wir die Chance, die gemeinsam 
bestimmten Ziele im Interesse unserer 
Mitglieder durchzusetzen. Vor uns liegt 
eine schwierige politische Phase. Da 
braucht ein starkes Deutschland einen 
leistungsfähigen, kompetenten öffentli-
chen Dienst.“ Der DBB stehe für Vielfalt 
und Fachlichkeit, sei für seine Mitglieds-

gewerkschaften und die Landesbünde 
gleichzeitig Interessenvertreter, Tarif-
partner, Denkfabrik und Dienstleister. 
„Für attraktive Arbeitsbedingungen im 
gesamten öffentlich Dienst müssen wir 
künftig noch enger zusammenrücken“, 
machte Silberbach den Delegierten sei-
ne Position deutlich. Dafür wolle er mit 
der gesamten Organisation in der neuen 
Amtsperiode leidenschaftlich kämpfen.

Ernst Walter erzielt mehr  
als achtbares Ergebnis
Ernst Walter von der Deutschen Poli-
zeigewerkschaft konnte ein mehr als 
achtbares Ergebnis erzielen. Mit einer 
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gekonnten, wirkungsvollen und über-
aus eindrucksvollen Bewerbungsrede 
konnte er etliche Delegierte überzeu-
gen und für sich einnehmen. Sowohl 
Silberbach als auch Walter hatten sich 
um die Nachfolge von Klaus Dauder-
städt beworben, der nicht mehr für 
eine Kandidatur zur Verfügung stand.

BSBD-Chef Peter Brock, der als Dele-
gierter am DBB-Gewerkschaftstag teil-
genommen hat, zeigte sich zufrieden 
über die Wahl Silberbachs. „Wir ken-
nen Ulrich Silberbach aus dem Haupt-
vorstand des DBB NRW als engagierten, 
zupackenden Gewerkschafter, bei dem 
wir auch die spezifischen Interessen 
der Strafvollzugsbediensteten gut auf-
gehoben wissen. Mit dem neuen Vor-
sitzenden hat der BSBD künftig einen 
verlässlichen Ansprechpartner in der 
Bundeshauptstadt“, stellte Brock klar 
und wünschte dem neuen Vorsitzenden 
Fortune, eine glückliche Hand und die 
notwendige Durchsetzungsstärke.

Neuer Vorsitzender wendet 
sich mit erster Grundsatzrede an 
die Delegierten
Der neugewählte DBB-Bundesvorsit-
zende Ulrich Silberbach forderte in 
einer ersten Grundsatzrede auf dem 

DBB-Gewerkschaftstag am 21. Novem-
ber 2017 mehr Mut und Gestaltungs-
willen von der Politik. 

Mit Blick auf die schwierige Regie-
rungsbildung sagte Silberbach: „Ein 
,Weiter so‘ darf nie der Maßstab für 
verantwortungsvolles Handeln in der 
Politik sein. Wir müssen jeden Tag neu 
für unsere freiheitlich-demokratische 
Grundordnung eintreten und sie ver-
teidigen.“ Wichtige Zukunftsthemen 
nur zu benennen, helfe nicht wirklich 
weiter. Den anwesenden Politikern rief 
Silberbach zu: „Packen Sie die Digita-
lisierung, den Klimawandel, die Gene-
rationen- und Geschlechtergerechtig-
keit auch tatsächlich an. Stoppen Sie 
die zunehmende Politikverdrossenheit 
durch beherztes Regieren.“ Dies gelte 
selbstverständlich auch mit Blick auf 
den öffentlichen Dienst.

Die Digitalisierung stellt uns nach 
Einschätzung des DBB-Vorsitzenden 
vor kaum abzusehende Herausforde-
rungen. Es werden viele Arbeitsplätze 
verlorengehen. Ob in gleichem Maße 
neue geschaffen werden könnten, ste-
he in den Sternen. Die sich hieraus er-
gebenden Folgerungen für den großen 
Bereich der Daseinsfürsorge müssen 
nach Einschätzung Silberbachs ein-

gehend diskutiert werden. Bei der not-
wendigen Modernisierung des Landes 
insgesamt, so Silberbach, könne sich 
die Politik auf die Unterstützung des 
öffentlichen Dienstes verlassen. „Ver-
waltung, Sicherheit, Bildung, Gesund-
heit, Finanzen – wir alle halten diesen 
Staat am Laufen. Das Gemeinwohl steht 
im Zentrum unserer Profession“, sagte 
Silberbach und verlangte gleichzei-
tig eine Stärkung der Beschäftigten im 
Staatsdienst.

Der öffentliche Dienst ist nach An-
sicht des DBB-Chefs überaltert und des-
halb in vielen Bereichen nicht mehr auf 
jede Herausforderung vorbereitet. Dies 
gelte zunehmend für den Bereich der 
Inneren Sicherheit. Deshalb sei es gebo-
ten, sich mit einer großen Kraftanstren-
gung um Nachwuchs- und Fachkräfte 
für die Arbeit im öffentlichen Dienst 
zu bemühen, meinte Silberbach. „Eine 
stabile Verwaltung braucht verläss-
liche Rahmenbedingungen. Unveräu-
ßerlicher Teil des Berufsbeamtentums 
sind deshalb seine Sicherungssysteme, 
Beamtenversorgung und Beihilfe, die 
wie das Lebenszeitprinzip erst das Ge-
samtkonzept ausmachen“, schrieb der 
DBB-Chef den anwesenden Politikern 
ins Stammbuch. 

Verfassungsgericht Karlsruhe:

Telefongebühren im Gefängnis müssen marktgerecht sein

Die Richter der 2. Kammer des 2. Senats des Bundesverfassungsgerichts haben mit Beschluss vom 28. Novem-
ber 2017 (2 BvR 2221/16) der Verfassungsbeschwerde eines Strafgefangenen stattgegeben, die sich gegen 
die überteuerten Telefongebühren im Strafvollzug richtete. Nach Auffassung der Verfassungsrichter verstößt 

es gegen das verfassungsrechtliche Resozialisierungsgebot, wenn die wirtschaftlichen Interessen eines Gefangenen 
missachtet werden. Insoweit reiche der lapidare Hinweis auf die mit einem privaten Telekommunikationsanbieter 
langfristig eingegangene Vertragsbindung nicht aus. Die Vertragsbindung hindere die Vollzugseinrichtung im Übrigen 
nicht, die verbrauchten Telefoneinheiten zu marktüblichen Konditionen anzubieten.

Der Beschwerdeführer war Strafgefan-
gener in einer Justizvollzugsanstalt in 
Schleswig-Holstein. Diese verfügt über 
ein Insassentelefonsystem, das von 
einem privaten Telekommunikations-
anbieter auf Basis eines mit dem Land 
Schleswig-Holstein langfristig geschlos-
senen Vertrags betrieben wird. Alter-
native Telefonnutzungsmöglichkei ten 
bestehen für die Insassen nicht. Im Juni 
2015 führte der Anbieter einen Tarif-
wechsel durch, was für den Beschwer-
deführer erheblich höhere Telefonko-
sten verursachte. Mit seinen Anträgen 
an die Vollzugseinrichtung und mit der 
anschließenden gerichtlichen Überprü-
fung der Vollzugsentscheidung hatte 
er in allen Instanzen keinen Erfolg. Mit 
seiner Verfassungsbeschwerde rügt der 
Beschwerdeführer vornehmlich die Ver-
letzung seines Grundrechts auf Resozia-
lisierung aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung 
mit Art. 1 Abs. 1 des Grundgesetzes.

Die Verfassungsrichter ent-
schieden, dass Telekommu-
nikationsleistungen nicht 
un entgeltlich zur Verfügung 
gestellt werden müssen, aber 
auch nicht überteuert sein 
dürfen, dies gebiete der ver-
fassungsrechtliche Grund-
satz der Verhältnismäßig-
keit. Wenn Gefangene ohne 
eine am Markt frei wählbare 
Alternative seien, müssen die 
Vollzugseinrichtungen diese 
Leistungen zu marktüblichen 
Konditionen anbieten. Dies gelte selbst 
für den Fall, dass die Bereitstellung von 
Telekommunikationsleistungen auf ei-
nen externen Anbieter übertragen wor-
den sei. Insoweit greife die Fürsorge-
pflicht der Vollzugseinrichtungen. Im 
konkreten Fall hatte der betroffene 
Strafgefangene aus Schleswig-Holstein 
geklagt, weil das Justizministerium mit 

einem privaten Telefonan-
bieter einen Tarifwechsel 
vereinbart hatte, der für die 
Gefangenen zu deutlich hö-
heren Gebühren führte. Der 
Beschwerdeführer verwies 
darauf, dass er deshalb Tele-
fonkosten von etwa 80 Euro 
im Monat habe. Andere An-
bieter seien aber um bis zu 
50 Prozent günstiger.

Das Festhalten an dem 
geschlossenen Vertrag, den 
das Justizministerium mit 

einer Laufzeit von 15 Jahren ausgehan-
delt hat und dessen vorzeitige Kündi-
gung nicht beabsichtigt ist, hindert die 
Justizvollzugsanstalt nach Ansicht der 
Verfassungsrichter nicht daran, dem 
Beschwerdeführer marktgerechte Preise 
in Rechnung zu stellen oder ihm kosten-
günstigere Alternativen der Telefonnut-
zung anzubieten. Friedhelm Sanker

Symbolfoto:  
©sebra/stock.adobe.com
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Technischer Dienst:

Berufsqualifizierung von Gefangenen 
ist Aufgabe des Werkdienstes
Ausbildung verlangt nach verfassungsrechtlich sauberer Gestaltung

Seit Anfang der 1970er Jahre hat sich ein duales System der Aufgaben-
wahrnehmung bei der beruflichen Qualifizierung von Strafgefangenen 
herausgebildet. Auslöser für diese Entwicklung war ein Fachkräfteman-

gel im Werkdienst, so dass der damals durch die Errichtung etlicher neuer 
Vollzugseinrichtungen hervorgerufene steigende Bedarf nicht zeitnah mit 
eigenen Kräften gedeckt werden konnte. Dies war die Stunde des Berufsfort-
bildungswerkes (BfW) des DGB und des Kolpingwerkes. Die Verantwortlichen 
erkannten schnell, dass in dieser Nische der Ausbildung Geld zu verdienen 
war und nutzten sie. Zwischenzeitlich kommt dieses System jedoch an seine 
Grenzen und ist dringend reformbedürftig, weil die Qualität der Ausbildung 
zu leiden beginnt.

Die Justizverwaltung war seinerzeit 
an einer qualitativ hochwertigen Aus-
bildung von Delinquenten interessiert, 
die noch in den Kinderschuhen steckte. 
Folglich ersann man ein Verfahren, 
dass für alle Beteiligte lukrativ und 
vorteilhaft war. Die Justiz bekam auf 
die Schnelle Ausbilder in jenen Fachbe-
reichen, in denen sie den Personalbe-
darf nicht selbst zu decken vermochte, 
die beteiligten Institutionen wurden 
durchaus fürstlich entlohnt.

Ursächlich hierfür war, dass neben 
der Erstattung der Personal- und Sach-
kosten ein Verwaltungskostenaufschlag 
von bis zu 17 Prozent gezahlt wurde, 
um den Verwaltungsaufwand von BfW 
und Kolpingwerk auszugleichen. Dies 
war eine für die Beschäftigten wunder-
bare Regelung, weil ein Ansteigen der 
Gehälter automatisch auch zu einem 
höheren Verwaltungskostenaufschlag 
führte. Erstmals standen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer auf derselben Seite. 
Die verfassungsrechtliche Problematik 
dieser Auslagerung von Aufgaben wur-
de seinerzeit nicht ernsthaft themati-
siert.

Landesrechnungshof  
erzwingt Wende
Dieses Modell hatte über drei Jahr-
zehnte Bestand und sorgte durchaus für 
neidische Blicke der Angehörigen des 
Werkdienstes, weil der eigene Dienst-
herr den externen Ausbildern höhere 
Gehälter zu erstatten bereit war, als 
er für die Ausbilder des Werkdienstes 
ausgab. Erst mit der Überprüfung der 
weitgehend ohne Ausschreibungen er-
teilten Aufträge an BfW und Kolping-
werk durch den Landesrechnungshof 
endete diese harmonische Geschäfts-
beziehung. Zunächst wurden daraufhin 
die Verwaltungskostenaufschläge ge-
kappt, später ganz gestrichen. Mit der 
Ausschreibung der Aufträge waren die 

erzielbaren Preise den konjunkturellen 
Entwicklungen der Wirtschaft ausge-
setzt. Zunächst unterboten sich die In-
teressenten bei den Preisen, weil gerade 
viele Ausbilder auf dem Markt waren. 
Die Arbeitsämter hatten ihre Qualifizie-
rungsbemühungen für Arbeitslose re-
duziert. Viele Qualifizierungsunterneh-
men suchten händeringend nach neuen 
Betätigungsfeldern. Folglich richtete 
sich ihr Blick auch auf den Strafvoll-
zug, für den sich bis dahin nur BfW und 
Kolpingwerk interessiert hatten. Preise 
wie zuvor waren nicht mehr durchzu-
setzen. Und wer hatte am Ende die Ze-
che zu zahlen? Selbstverständlich die 
externen Berufsausbilder, die teilweise 
drastische Einkommenseinbußen hin-
nehmen mussten.

Und wie das in einer Marktwirtschaft 
üblich ist: Wo sich der Preis an Ange-
bot und Nachfrage orientiert, spielen 
die Beschäftigteninteressen keine ent-
scheidende Rolle mehr. Deshalb war 
es auch nicht verwunderlich, dass sich 

die Berufsausbilder der externen Un-
ternehmen angesichts hoher Gehalts-
kürzungen nicht mehr voll mit ihrer 
Aufgabe identifizierten. Galt früher 
die ganze Motivation der Ausbildung, 
waren viele Ausbilder jetzt auf der Su-
che nach einer besser bezahlten alter-
nativen beruflichen Verwendung. Die 
konjunkturellen Zyklen wirken sich 
seither unmittelbar auf die Qualität der 
beruflichen Ausbildung von Straftätern 
aus.

Neuordnung des Ausbildungsge-
schehens dringend geboten
Zwischenzeitlich haben wir ein Niveau 
erreicht, das dazu zwingt, die Qualität 
der Ausbildung durch externe Berufs-
ausbilder insgesamt auf den Prüfstand 
zu stellen. Der Vollzug ist darauf ange-
wiesen, dass er zu jeder Zeit auf quali-
fizierte und motivierte Berufsausbilder 
zugreifen kann. Nur auf diese Weise las-
sen sich die angestrebten Ausbildungs-
erfolge erzielen. Die Auszubildenden 
benötigen intensive Führung, Anlei-
tung und vielfache praktische Wieder-
holungen, bis sie die theoretischen und 
praktischen Ausbildungsinhalte ver-
lässlich und dauerhaft beherrschen. 
Zudem bedürfen die Auszubildenden 
permanenter Motivationsansprachen, 
um sie davon zu überzeugen, dass be-
rufliche Qualifizierung eine wirksame 
Methode ist, ihren Lebensunterhalt 
künftig nach der Entlassung auf legale 
Weise zu bestreiten. 

Diese Aufgaben lassen sich nur mit 
einem Personal bewerkstelligen, dass 
nicht selbst um die Sicherheit des Ar-
beitsplatzes und um eine auskömmliche 
Bezahlung von Ausschreibungstermin 
zu Ausschreibungstermin fürchten 
muss. Der BSBD hat dem neuen Justiz-
minister deshalb empfohlen, die vor 
Jahrzehnten eingeführte Privatisierung 
staatlicher Aufgaben im Bereich der 

BSBD-Chef Peter Brock: „Die Rückübertragung 
der Ausbildung von Gefangenen auf den Werk-
dienst wäre für das Land NRW auch wirtschaft-
lich lukrativ!“

Die Ausbildungsmaßnahmen im Vollzug sind viel-
fältig und streben regelmäßig qualifizierte  Ab-
schlüsse an.
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Ausbildung zu beenden und den vor-
handenen Ausbildern eine realistische 
Perspektive für ihr restliches Berufsle-
ben zu eröffnen.

Ausbildung in staatlicher  
Regie ist effektive Lösung
Dies könnte in der Weise erfolgen, dass 
den vorhandenen externen Ausbildern 
in Absprache mit den externen Unter-
nehmen die Übernahme in den Dienst 
des Landes Nordrhein-Westfalen an-
geboten wird. Scheiden diese später 
altersbedingt aus, könnten sie durch 
Angehörige des Werkdienstes ersetzt 
werden. Auf diese Weise ließen sich 
gleich mehrere Probleme zu durchaus 
günstigen Konditionen lösen. Einer-
seits erhielten die Ausbilder eine ver-
lässliche Perspektive für ihr weiteres 
Berufsleben. Bei entsprechender si-
cherheitstechnischer Nachschulung der 
Ausbilder könnten jene Angehörigen 
des allgemeinen Vollzugsdienstes, die 
jetzt noch in den von Externen unter-
haltenen Ausbildungsbetrieben für Si-
cherheit sorgen müssen, eingespart und 
zur Linderung der Personalnot im allge-
meinen Vollzugsdienst genutzt werden. 
Hier liegt ein bislang ungenutztes Ein-
sparpotential brach.

Wenn für die Stellenführung der als 
Beschäftigte zu übernehmenden exter-
nen Ausbilder gleich Beamtenstellen 
geschaffen würden, ergäben sich wei-
tere Vorteile. Durch die Nachschlüs-
selung dieser einzurichtenden Stellen 

könnten die so dringend zur Behebung 
bestehender Beförderungsengpässe be-
nötig ten Beförderungsämter in der 
Lauf bahn des Werkdienstes geschaffen 
werden. Und zu guter Letzt verließe 
man mit dem Verzicht auf die Auslage-
rung von staatlichen Aufgaben einen 
verfassungsrechtlichen Graubereich.

Leider hat die Landesregierung von 
dieser angeregten Stellenvermehrung 
mit dem Haushalt 2018 abgesehen. 
Trotzdem ließe sich der BSBD-Vor-
schlag realisieren, weil nicht sofort Be-
amtenstellen benötigt werden. Der Per-
sonalhaushalt hat den erforderlichen 
Spielraum, um im Sinne des Werk-
dienstes tätig zu werden.

Ausbildung auf verfassungsrecht-
lich sicheren Boden stellen
Gemäß Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung 
mit Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes 
genießt das Resozialisierungsgebot Ver-
fassungsrang und gehört damit folglich 
zum hoheitlichen Aufgabenbestand des 
Staates. Nach Artikel 33 Abs. 4 Grund-
gesetz sind hoheitliche Aufgaben in der 
Regel Beamten zu übertragen. Bei Rea-
lisierung des BSBD-Vorschlages würde 
das Land einen rechtlichen Graube-
reich verlassen und sich wieder fest auf 
den Boden des Grundgesetzes stellen.

Neben den praktischen Erwägungen, 
die sich aus der unsicheren Situation 
der externen Berufsausbilder ergeben 
und die das Ausbildungsgeschehen in 
den nordrhein-westfälischen Vollzug-

seinrichtungen zunehmend belasten, 
sprechen damit auch Rechtsgründe 
dafür, die Ausbildung sukzessive in den 
Werkdienst zurückzugeben.

Im kommenden Jahr stehen die 
nächsten Ausschreibungen für Ausbil-
dungsleistungen an. Deshalb hat der 
BSBD Justizminister Peter Biesenbach 
(CDU) gebeten, diese Aufgaben mög-
lichst in den Werkdienst der betroffenen 
Einrichtungen zu überführen. Durch 
die Übernahme der vorhandenen Aus-
bilderinnen und Ausbilder der externen 
Ausbildungsträger in den Landesdienst 
ließe sich das in diesem Fall auftretende 
Personalproblem einfach lösen. 

Gleichzeitig könnte das derzeit für die 
Sicherheit in den betroffenen Betrieben 
zuständige Personal wieder in den all-
gemeinen Vollzugsdienst zurückgege-
ben werden. Auch BSBD-Chef Peter 
Brock wird sich nachdrücklich für die 
Realisierung dieser Problemlösung ein-
setzen, zumal sie für das Land NRW die 
kostengünstigste Regelungsalternative 
darstellt. Für das in den Landesdienst 
zu übernehmende Personal muss kaum 
mehr aufgewendet werden. Das Freiset-
zen der Kräfte zur Gewährleistung der 
Sicherheit in den Ausbildungsbetrieben 
führt hingegen gleichzeitig zu einem 
nicht unbedeutenden Einspareffekt.

Einziger Nachteil für die Haushälter: 
Aus Sachmitteln werden Personalko-
sten, was im Interesse des Steuerzah-
lers allerdings unbeachtlich sein sollte.

 Friedhelm Sanker

Regierungsbildung:

Jamaika-Sondierung ist gescheitert
Christian Lindner (FDP) „zieht den Stecker“

K ommen die vier Parteien noch zusammen?“, fragten sich interessier-
te Beobachter bis in die späten Abendstunden des 19. November 2017. 
Dann, kurz vor Mitternacht, trat Christian Lindner mit der FDP-Delega-

tion vor die Mikrophone der Medien und verkündete das Ende der Jamaika-
Sondierungen. Er machte geltend, es habe keine belastbare Verständigung für 
die Herausforderungen der Zukunft gegeben. Weder bei der Zuwanderung 
noch bei Bildung, Energie- und Klimapolitik oder der künftigen Entwicklung 
Europas habe man sich einigen können. In der Finanzpolitik habe sich ledig-
lich eine vage Übereinkunft zur Abschaffung des Solidarzuschlages in der 
nächsten Legislatur abgezeichnet. Zuwenig für eine FDP, die zu den potenti-
ellen Koalitionspartnern kaum Vertrauen aufbauen konnte. Christian Lindner 
verabschiedete sich von der versammelten Journaille mit dem Ausruf: „Es ist 
besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren“.

„

Da die Unterhändler in den vorausge-
gangenen Wochen verstärkt das Schei-
tern und weniger das Gelingen bei ih-
ren Verhandlungen im Auge hatten, 
konnte schon vermutet werden, dass 
wohl nicht viel Positives für die Gesell-
schaft herauskommen würde. Da wäh-
rend der wochenlangen Sondierungen 
noch nicht einmal so etwas wie Ver-

trauen entstanden war, hatte der BSBD 
bereits empfohlen, die Verhandlungen 
abzubrechen. Die Sondierungen, so 
hatte es von außen betrachtet den An-
schein, waren in die Ideologiefalle ge-
tappt, weil es allen Beteiligten an der 
notwendigen Kompromissbereitschaft 
mangelte. Lediglich die Bundeskanz-
lerin schien sich nichts vorwerfen zu 

müssen, weil sie die Positionen der CDU 
sorgsam unter dem Deckel hielt. Sie ist 
damit ein hohes Risiko eingegangen. 
Denn alle anderen Parteien können 
angesichts des Scheiterns der Sondie-
rungen darauf verweisen, rückhaltlos 
für ihre Ziele eingetreten zu sein. Nur 
die CDU steht in diesem Punkte nackt 
da, weil sie offenbar keine eigenen Am-

Die Sondierungen sind gescheitert. Die FDP be-
endet die Gespräche, die sich bereits über Wo-
chen gezogen hatten.
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bitionen benannt zu haben schien. Dem 
unbeteiligten Beobachter drängte sich 
der Eindruck auf, der CDU ginge es ein-
fach nur um den Machterhalt. 

Während die Grünen bei Klima und 
Bildung lange Zeit auf die Durchsetzung 
ihrer Positionen hoffen durften, waren 
die Zugeständnisse an die FDP offen-
bar zu gering. Aber das Thema, an dem 
sich die Geister schieden, war wohl die 
Zuwanderung. Hier benötigte nicht nur 
Horst Seehofer, sondern auch die FDP 
einen Verhandlungserfolg. Schließlich 
hatte Lindner die FDP geschickt posi-
tioniert, um auch viele Proteststimmen 
zu gewinnen. Wem also die AfD zu 
„schmuddelig“ war, der konnte getrost 
bei der FDP sein Kreuzchen machen, 
weil beide ähnliche Positionen vertra-
ten. Nachdem die FDP-Verhandler an 
dem Gelingen einer Jamaika-Koalition 
zweifelten, zog Lindner letztlich den 
Stecker.

Was sind die Folgerungen  
aus dieser Entwicklung?
Da die einst großen Volksparteien mehr 
und mehr an Rückhalt in ihrer Stamm-
wählerschaft verlieren, wird es künf-
tig immer schwieriger werden, stabile 
Mehrheiten für eine Regierungsbildung 
zustande zu bringen. CDU und SPD 
sind sich im Grunde zu ähnlich gewor-
den, um noch Wähler an den Rändern 
binden zu können. Deshalb werden 
künftig Bündnisse von drei oder mehr 
Parteien keine Seltenheit mehr sein. 
Ob dies für die Gesellschaft ein Gewinn 
sein wird, darf ernsthaft bezweifelt 
werden. Dabei steht für unser Gemein-
wesen viel auf dem Spiel. 

Die enorme Zuwanderung der Jahre 
2015 und 2016 ist noch nicht verdaut. 
Wir benötigen Wohnungen und eine 

deutliche Ausweitung des Sicherheits-
apparates. Durch die Entscheidung der 
Kanzlerin, die Grenzen zu öffnen, sind 
enorme finanzielle Verpflichtungen 
ent standen, die sich durch notwendige 
Integrationsmaßnahmen noch deutlich 
steigern werden. Und es sind nicht nur 
Ärzte und Ingenieure gekommen, die 
hat eher die Türkei zurückgehalten, 
sondern Menschen, die in den kom-
menden Jahren untergebracht und ver-
sorgt sein wollen.

Zudem sind viele junge Menschen ge-
kommen, denen auffallen wird, dass es 
schwierig ist, sich in einen Arbeitsmarkt 
einzugliedern, für den man keinerlei 
Qualifikation mitbringt. Die Lebens-
wirklichkeit für diese Menschen, so sie 
nicht über eine hohe Eigenmotivation 
verfügen, besteht darin, mit wenig Geld 
sich die Zeit in den Innenbereichen un-
serer Städte zu vertreiben.

Auch eine „Patchwork-Regierung“ 
muss für Sicherheit sorgen
Das ist eine frustrierende Perspektive, 
zumal viele Neuankömmlinge unter 
dem Druck zurückgebliebener Familien 
stehen, diese mit Überweisungen aus 
dem ach so reichen Deutschland unter-
stützen zu müssen. Da ist ein deutliches 
Ansteigen der Kleinkriminalität nicht 
sonderlich verwunderlich. 

Dies führt aber zu einer Veränderung 
der Lebenswirklichkeit der „schon län-
ger hier Lebenden“, wofür die immer 
weniger Verständnis aufbringen. Sie 
haben nicht nur die finanziellen Mittel 
für die Finanzierung der Zuwanderung 
aufzubringen, sondern müssen auch 
noch in die innere Sicherheit investie-
ren, damit der Staat sein Gewaltmono-
pol auch noch angemessen durchzuset-
zen vermag.

Bislang hat die Finanzierung der Zu-
wanderung keine großen Schwierig-
keiten bereitet, weil der Staat über 
sprudelnde Staatfinanzen verfügen 
konn te. Dieser Umstand ist einem be-
reits länger anhaltenden Konjunktur-
hoch der Wirtschaft zu verdanken. Was 
aber ist, wenn sich der Konjunkturzyk-
lus ins Negative neigen sollte, dann ist 
die Finanzierung nicht dauerhaft gesi-
chert. Was ist, wenn die Zinsen anstei-
gen und die Arbeitslosigkeit zunimmt. 
Auch diese Entwicklungsmöglichkeiten 
müssen potentielle Koalitionen im Blick 
behalten, bevor sie sich auf einen weit-
reichenden Familiennachzug einigen, 
der von einigen Parteien noch dazu 
ideo logisch überhöht wird. Ideologie 
war schon immer ein schlechter Ratge-
ber für politische Kompromisse.

Die Aufrechterhaltung des  
Rechtsstaates muss für künftige 
Regierungen Priorität haben
Der Umstand, dass der Staat Menschen 
ohne Papiere ins Land lässt, diese Men-
schen, wenn sie keinen Anspruch auf 
Asyl haben, aber in den meisten Fällen 
nicht wieder los wird, muss dringend 
beendet werden. Damit unterlaufen wir 
sehenden Auges unser Rechtssystem 
und sägen folglich an dessen Funda-
menten. Warum werden Straftaten, 
wenn sie massenhaft auftreten, weniger 
konsequent verfolgt als ein Falschpar-
ker, der lediglich eine Ordnungswidrig-
keit begeht? Auch hier lauert der Zwei-
fel der Menschen an dem Funktionieren 
unseres Rechtsstaates unter den Be-
dingungen offener Grenzen. Und weil 
natürlich auch offene Grenzen ideo-
logisch überhöht werden als Sinnbild 
für ein tolerantes Europa, hegen die 
betroffenen Menschen, so sie sich nicht 
einen eigenen Wachdienst leisten kön-
nen, Zweifel daran, ob es schlau ist, für 
Kriminelle die Grenzen offen zu halten, 
die Strafverfolgung aber jeweils an den 
Grenzen enden zu lassen. Manchmal 
könnte man meinen, die Grenzöffnung 
gehe auf die Lobbyarbeit krimineller 
Organisationen zurück.

Deutschland ist  
unsicherer geworden
Eine neue Bundesregierung muss auch 
auf die Befindlichkeiten der hier leben-
den Menschen reagieren. Viele haben 
nicht nur ein diffuses Gefühl zuneh-
menden Sicherheitsverlustes, nein, es 
scheint auch objektiv so zu sein, dass 
sich die öffentliche Sicherheit derzeit in 
keinem guten Zustand befindet. Allein 
die Fülle der Nachrichten zu Übergrif-
fen im öffentlichen Raum sind ein Beleg 
dafür. Wer aber mehr auf Erhebungen 

BS
BD

-K
ar

ik
at

ur
: T

ho
m

as
 M

öb
is

Die gescheiterten Jamaika-
Sondierungen haben SPD-Chef 

Schulz in eine missliche  
Lage manövriert.
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setzt, dem sei die vom Weltwirtschafts-
forum in Davos herausgegebene Studie 
zur Reisesicherheit empfohlen. Hier ist 
Deutschland in diesem Jahr im welt-
weiten Ranking von 136 Ländern um 
31 Plätze abgestürzt und rangiert nun-
mehr an 51. Stelle.

Ein Land wie Marokko, das wir für 
so unsicher halten, dass wir es selbst 
Marokkanern, die bei uns kein Asyl er-
halten haben, nicht zumuten mögen, 
rangiert international immerhin auf 
Platz 20. Und auch Länder wie Rumä-
nien, Georgien und Kroatien sind an 
uns vorbeigezogen und belegen die 
Plätze 39, 29 und 24. In die Studie sind 
auch subjektive Empfindungen von be-
fragten Geschäftsreisenden eingeflos-
sen, weshalb sie vielfach als wenig aus-
sagekräftig diskreditiert wird. Solange 
Deutschland Spitzenplätze einnahm, 
hat man sich gern auf die Studie beru-
fen, jetzt – nach dem Absturz – macht 
man auf deren Mängel aufmerksam. 
Der Absturz um 31 Plätze lässt sich so 
allerdings auch nicht erklären.

Oder ist eine der Ursachen vielleicht 
darin zu finden, dass Länder, die nun-
mehr an uns vorbeigezogen sind, ihre 
Menschen mit hoher Kriminalitätsbela-
stung in das soziale Netz der Bundesre-
publik gelegt haben? Auf jeden Fall gibt 
es hohen Handlungsbedarf für die für 
Sicherheitsfragen zuständigen Instituti-
onen. Auch am Strafvollzug wird diese 
Entwicklung nicht spurlos vorüberge-
hen. Er wird seinen Beitrag leisten müs-
sen, um ausländischen Straftätern mit 
Bleibeperspektive jene Kenntnisse und 
Fähigkeiten zu vermitteln, damit sie auf 

dem hiesigen Arbeitsmarkt Fuß fassen 
können. Er wird aber auch strikt da-
ran arbeiten müssen, ideologisch und 
religiös radikalisierte Menschen zu de-
radikalisieren und Radikalisierungsten-
denzen und -infektionen im Vollzug 
vorzubeugen.

Integration und Abschiebung sind 
zwei Seiten einer Medaille
Die Integration für solche Migranten 
mit Bleiberecht muss eine künftige Re-
gierung intensivieren. Die Abschiebung 
von Menschen ohne Bleiberecht muss 
sie aber ebenso entschlossen anpacken, 
weil sonst der deutsche Steuerzahler 
überfordert wird. Solidarität mit der 
ganzen Welt zu üben, würde selbst 
deutsche Möglichkeiten überfordern. 
Und nicht zuletzt ist die Sicherheits-
architektur unseres Landes strikt aus-
zubauen. Hier sind enorme finanzielle 
Anstrengungen erforderlich, um den 
Bürgerinnen und Bürgern das Gefühl 
zurückzugeben, dass sie sich überall im 
Land ohne großes Risiko für die eigene 
körperliche Unversehrtheit bewegen 
können.

Zwar hat die CDU um den Wähler mit 
dem Slogan gebuhlt „Für ein Deutsch-
land, indem wir gut und gerne leben!“, 
doch hat sie die Lebenswirklichkeit vie-
ler Menschen damit nur unzureichend 
beschrieben. Viele Menschen wollen 
Veränderung, in dem sie vom Staat eine 
Garantie für ihre Sicherheit verlangen. 
Ein Staat der in diesem Punkte über 
längere Zeit versagt, zerstört letztlich 
sein eigenes Fundament. Das Jahr 2015 
und der ungeordnete Zuzug von Men-

schen aus anderen Kulturkreisen hat 
die hiesige Gesellschaft zutiefst verun-
sichert und zum Teil auch gespalten. 
Für viele Menschen war und ist nicht 
nachvollziehbar, weshalb es ohne Alter-
native gewesen sein soll, den Zuzug zu 
steuern und die Identitäten der zu uns 
kommenden Menschen festzustellen, 
um die Risiken, mit denen wir jetzt le-
ben müssen, zu vermeiden. 

Zudem ist bislang nicht einmal in An-
sätzen erkennbar, mit welchen Mitteln 
Wiederholungsfälle verhindert werden 
sollen. Bislang hört man nur die Be-
schwichtigung der Kanzlerin, 2015 dür-
fe sich nicht wiederholen. Mit welchen 
Mitteln dies erreicht werden soll, diese 
Antwort bleibt sie regelmäßig schuldig. 

Mit dem Geld, das Deutschland für 
die Versorgung der ins Land gekom-
menen Geflüchteten aufwenden muss, 
hätten im Übrigen alle 60 Millionen 
Menschen, die sich momentan weltweit 
auf der Flucht befinden, heimatnah un-
tergebracht und auskömmlich versorgt 
werden können. Stattdessen unterhal-
ten wir jene, die über die finanziellen 
Mittel verfügten, nach Deutschland zu 
fliehen, während die Ärmsten der Ar-
men in den Krisengebieten dieser Welt 
zurückbleiben. Ob dies vernünftig oder 
moralisch höherwertig ist, darf durch-
aus bezweifelt werden.

Eine neue Regierung muss endlich 
für klare Strukturen bei der Zuwande-
rung sorgen, sie darf die Leistungsfä-
higkeit Deutschlands nicht überdehnen 
und, ganz wichtig, sie muss die Sicher-
heit der Bürgerinnen und Bürgern ge-
währleisten. Friedhelm Sanker

EuGH-Urteil zur Arbeitszeit:

Ein echter Schlag ins Kontor !
Arbeitgeber rufen bereits nach Flexibilisierung

Die europäische Arbeitszeitrichtlinie 
(RL 2003 88/EG) macht den Mitglied-
staaten der EU zwingende Vorgaben 
bezüglich der Arbeitszeiten von Be-
schäftigten. So gibt es Regelungen zur 
wöchentlichen Höchstarbeitszeit, zu 
täglichen Ruhezeiten, zu Ruhepausen 
und eben auch zu Ruhetagen. In § 5 
der Richtlinie ist geregelt, dass jedem 
Arbeitnehmer pro Siebentageszeitraum 
eine kontinuierliche Mindestruhezeit 

Anfang November 2017 hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg 
entschieden, dass zwölf Tage schuften am Stück rechtens ist. Nach 
dem Urteil des Gerichts (09.11.2017, Az. C 306-16) ist die Auslegung 

der europäischen Arbeitszeitrichtlinie in Richtung einer überaus arbeitgeber-
freundlichen Flexibilisierung der Arbeitszeit zulässig. Die Richter hatten über 
den Fall eines portugiesischen Casino-Angestellten zu entscheiden, der jeden 
siebten Arbeitstag in Folge Überstundengeld von seinem Arbeitgeber erstrei-
ten wollte.

von 24 Stunden zusteht. Man sollte 
meinen, dass mit dieser Festlegung 
dem biblischen Grundsatz, dass der 
Mensch am siebten Tage ruhen solle, 
Rechnung getragen worden sei. Doch 
weit gefehlt! Die Richter des EuGH de-
finieren die Regelung „24 Stunden frei 
im Siebentageszeitraum“ in der Wei-
se, dass die Mindestruhezeit innerhalb 
des Siebentagezeitraums liegen müsse. 
Zu welchem Zeitpunkt die Ruhezeit zu 

Die Richter des EuGH haben es versäumt, den 
Arbeitsschutz für Arbeitnehmer deutlich zu ver-
bessern. Foto: Oliver Boehm/Fotolia.com

gewähren sei, regele der Artikel 5 der 
Arbeitszeitrichtlinie gerade nicht. Die 
Luxemburger Richter stellten zudem 
klar, dass die Vorschrift keinen Verweis 
auf das nationale Recht der Mitglieds-
staaten enthalte und sie deshalb uni-
onseinheitlich auszulegen sei.

Aus dem Wortlaut und dem Zusam-
menhang des Art.5 der Richtlinie er-
gebe sich wiederum lediglich, dass 
innerhalb eines Siebentageszeitraums 
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Zum Weihnachtsfest  
und zum Jahreswechsel !
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Das Jahr 2017 hat neben vielen eingetroffenen Befürch-
tungen auch positive Entwicklungen für uns bereitgehalten. 
Die absehbare Verschärfung der Sicherheitslage, die Bürge-
rinnen und Bürger dieses Landes teilweise nicht unerheblich 
beeinträchtigt, sich unbefangen im öffentlichen Raum zu 
bewegen, hat Reaktionen der Politik ausgelöst, die bei der 
Landtagswahl 2017 entscheidend gewesen sein dürften, die 
bisherige Regierung abzulösen.

Personelle Entlastung des 
Vollzuges zeichnet sich ab
Die neue Landesregierung hat mit dem Haushalt 2018 ihre 
Ankündigungen wahrgemacht und verstärkt den Bereich der 
inneren Sicherheit personell in bedeutsamer Weise. Sie will 
offensichtlich sowohl bei den Bürgern als auch bei den in 
diesem Bereich beruflich engagierten Kolleginnen und Kolle-
gen neues Vertrauen gewinnen. 
Bislang waren Arbeitsverdichtung und Überlastung an der Ta-
gesordnung. Jetzt soll offensichtlich gegengesteuert werden. 
Es ist erfreulich, dass der BSBD in dieser Hinsicht bei den 

politisch Verantwortlichen mit seinen Argumenten durchge-
drungen zu sein scheint.
Für die Strafvollzugsbediensteten zeichnen sich seit Jahren 
erstmals wieder Entlastungsfaktoren ab. Nur allein mit der 
Schaffung von rd. 240 Stellen ist es aber noch nicht getan. 
Erst wenn neues Personal physisch zur Verfügung steht, wird 
die Entlastungswirkung für den Einzelnen erfahrbar. Wir sind 
deshalb alle aufgerufen, im Freundes- und Bekanntenkreis 
für ein berufliches Engagement im nordrhein-westfälischen 
Strafvollzug zu werben.
Solche gewerkschaftlichen Erfolge sind allerdings keine 
Selbstläufer. Es bedarf permanenter Überzeugungsarbeit im 
politischen Raum. Bei den zahlreichen Kontakten, Gesprä-
chen und Erörterungen im NRW-Landtag haben mich meine 
Kollegen aus der Landesleitung tatkräftig unterstützt. Hier-

jedem Arbeitnehmer eine Mindestru-
hezeit von 24 Stunden zustünde. Die 
Vorschrift legt nach Auffassung der 
Luxemburger Richter aber gerade nicht 
fest, zu welchem Zeitpunkt die Ruhe-
zeit zu gewähren sei. Auch das Ziel der 
Richtlinie, nämlich Sicherheit und Ge-
sundheit der Arbeitnehmer wirksam zu 
schützen, stehe dieser Auslegung nach 
Überzeugung des Gerichts nicht entge-
gen. Folglich sei der Ruhetag irgend-
wann innerhalb des Siebentageszeit-
raums zu gewähren. Das könne sowohl 
der erste als auch der letzte Tag dieses 
Zeitraumes sein. Die danach zulässige 
Höchstarbeitsdauer beträgt somit folg-
lich zwölf Tage am Stück.

Der EuGH hat mit dieser 
Entscheidung eine Chance vertan
Die Entscheidung der Luxemburger 
Richter widerspricht zunächst einmal 
nicht der geltenden Arbeitszeitrich-
tlinie. Die Richter haben es jedoch 
versäumt, die Richtlinie im Sinne der 
Europäischen Grundrechtecharta aus-
zulegen. Artikel 31 Abs. 2 begründet 
immerhin einen Anspruch auf wöchent-
liche Ruhezeiten. 

Eine solche Auslegung der Arbeits-
zeitrichtlinie hätte dem Ziel, nämlich 
die Gesundheit der Beschäftigten wirk-
sam zu fördern, aus arbeitsmedizin-
sicher Sicht eher entsprochen als die 
Gewährung eines Ruhetages „irgend-
wann“ im Siebentageszeitraum. Eine 
solche Auslegung wäre auch nahelie-
gend gewesen, da in Deutschland ge-

nau wie in vielen anderen EU-Mitglied-
staaten die Fünf-Tage-Woche gilt. Das 
Gericht hat mit seiner Entscheidung 
eine große Chance vertan, den Arbeits-
schutz der europäischen Arbeitnehmer 
nachhaltig zu stärken. 

Die „Wirtschaftsweisen“ und die 
FDP fordern die weitere Flexibili-
sierung der Arbeitszeit
Die Forderungen aus Wirtschaft, Wis-
senschaft und Politik ließen nicht lange 
auf sich warten. So wird man abwarten 
müssen, ob die Entscheidung neue Be-
gehrlichkeiten weckt. 

Angesichts von Digitalisierung und 
Globalisierung greift die Twenty-four-
seven-Mentalität immer weiter um sich, 
wonach Arbeitnehmer möglichst 24 
Stunden an 7 Tagen für den Arbeitsein-
satz abrufbar sein sollen. Der Abschied 
vom Acht-Stunden-Tag und die Abkehr 
von der Fünf-Tage-Woche zugunsten 
flexiblerer Arbeitszeitmodelle wird ve-
hement gefordert. Auf dieser Grundlage 
wird in den kommenden Jahren sicher 
ebenso über eine flexiblere Gewährung 
von Ruhetagen diskutiert werden. 

Das FDP-Präsidiumsmitglied Mich ael 
Theurer forderte im Rahmen der sei-
nerzeit noch laufenden Sondierungen 
eine Flexibilisierung der Arbeitszeit. 
Das deutsche Arbeitszeitgesetz sei nicht 
mehr zeitgemäß und müsse deshalb an 
die Regelungen der EU-Arbeitszeitrich-
tlinie angepasst werden. Und auch die 
„Wirtschaftsweisen“ sprechen sich für 
flexiblere Arbeitszeiten aus. Diese zu-

sätzliche Freiheit berge enorme Chan-
cen und steigere die Wettbewerbsfähig-
keit der Unternehmen.

BSBD pocht auf die Schutzfunktion 
des Arbeitszeitrechts
Für den BSBD überwiegen allerdings 
die Risiken. In Mönchengladbach stell-
te BSBD-Chef Peter Brock deshalb klar, 
dass Arbeitszeitregelungen immer ihre 
Schutzfunktion für Arbeitnehmer beto-
nen müssen. 

Eine permanente Verfügbarkeit miss-
achte Arbeitnehmerrechte in geradezu 
eklatanter Weise und könne folglich 
nicht der Stein der Weisen sein. 

„Im Strafvollzug leistet die überwie-
gende Zahl der Kolleginnen und Kol-
legen Schichtdienst, der physisch und 
psychisch besondere Herausforderun-
gen für die Betroffenen bereit hält. 
Permanenter Schichtdienst ist über die 
Jahre und durch den ständigen Wechsel 
der Arbeitszeiten eine enorme gesund-
heitliche Beanspruchung. 

Dem Arbeitsschutz ist deshalb be-
sondere Aufmerksamkeit zu widmen. 
Eine Flexibilisierung der Arbeitszeit 
in dem Sinne, dass die Arbeitsleistung 
vom Dienstherrn faktisch zu jeder Zeit 
abgerufen werden kann, verbietet sich 
praktisch von selbst. Weil in der Ruhe 
letztlich die Kraft liegt, wird der BSBD 
nachdrücklich dafür eintreten, eine 
Überlastung der Kolleginnen und Kol-
legen zu verhindern,“ verdeutlichte Pe-
ter Brock die Position seiner Gewerk-
schaft. Friedhelm Sanker
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für möchte ich mich herzlich bedanken 
und dies an dieser Stelle einmal würdigen 
und hervorheben. Erst diesem gemein-
samen Engagement ist es zu verdanken, 
dass sich mit dem Haushalt 2018 (s. Be-
richt Seite 50) ein großer Erfolg für den 
BSBD und den Strafvollzug abzeichnet.

Strukturelle Verbesserungen sind 
unverzichtbar
Trotz dieser erfreulichen Entwicklung 
bleibt allerdings noch viel zu tun. Der 
jetzt von der neuen Landesregierung be-
schrittene Weg muss in den kommen-
den Jahren verstetigt werden, damit die 
Personallücke des Vollzuges gegen Ende 
der laufenden Legislaturperiode gänzlich 
geschlossen werden kann. Und auch an 
Verbesserungen der Besoldungsstruktur 
müssen wir hartnäckig arbeiten, weil nur so attraktive Rah-
menbedingungen geschaffen werden können. Wir vom BSBD 
werden uns dieser Aufgabe entschlossen annehmen und bei 
den Entscheidungsträgern notwendige Überzeugungsarbeit 
leisten, um den Strafvollzugsbediensteten mittelfristig sol-
che beruflichen Perspektiven zu eröffnen, die realistische 
Aufstiegsmöglichkeiten für eine individuelle Karriereplanung 
beinhalten.

Tarifrunde und Anpassung  
von Besoldung und Versorgung
Die Beschäftigten, Beamten und Versorgungsempfänger 
konnten mit einer 2-prozentigen Erhöhung ihrer Einkommen 
und einer weiteren Steigerung in Höhe von 2,35 Prozent 
zum 01. Januar 2018 leidlich zufrieden sein, zumal bei den 
Beschäftigten noch strukturell nachgelegt und bei den Be-
amten und Versorgungsempfänger auf den an sich fälligen 
Altersvorsorgeabzug von 0,2 Prozent verzichtet wurde.
Kritisch muss ich allerdings anmerken, dass mehr drin ge-
wesen wäre, wenn sich eine größere Zahl von Kolleginnen 
und Kollegen zur Demonstration bzw. zum Warnstreik nach 
Düsseldorf begeben hätte, um den öffentlichen Arbeitgebern 
zu signalisieren, dass wir in diesem Jahr, wo die öffentlichen 
Kassen gut gefüllt waren, einen kräftigen Schluck aus der 
Pulle beanspruchen. Die Teilnahme von lediglich knapp 
10.000 Teilnehmern hat den öffentlichen Arbeitgebern indes 
signalisiert: „Wir müssen es mit dem Tarifangebot nicht über-
treiben. Ernsthafte Streiks sind kaum zu befürchten.“ 
Wir haben hier alle gemeinsam eine Chance verstreichen las-
sen. Es ist eben leichter etwas zu erreichen, wenn der Staat 
finanziell aus dem Vollen schöpfen kann. Sind die Kassen 
erst einmal leer, wird es ungleich schwerer, gewerkschaft-
liche Forderungen durchzusetzen. Deshalb sollten wir uns in 
einer ruhigen Stunde klar darüber werden, was wir für die 
Verbesserung unserer Einkommen individuell zu investieren 
bereit sind. Gewerkschaftsarbeit lebt nun einmal vom solida-
rischen Zusammenhalt und der gemeinsamen Aktion.

Wie sollen die Kosten der  
Gesellschaft künftig finanziert werden?
Es ist die vornehmste Aufgabe der Politik, die Kosten einer 
Gesellschaft für Gesundheit, Daseinsvorsorge, Sicherheit 
und Infrastruktur gerecht auf die Bürgerinnen und Bürger zu 
verteilten. Hier darf nicht das Prinzip gelten, dass man sich 
das Geld dort holt, wo es am einfachsten zu bekommen ist. 

Wir können derzeit beobachten, dass 
all jene, die über Kapital verfügen, die-
ses mit Zähnen und Klauen verteidigen. 
Die Unternehmen malen das Damokles-
schwert der globalisierten Wirtschaft und 
den Verlust deutscher Arbeitsplätze an 
die Wand. Die pharmazeutische Indus-
trie sieht ihre Grundlagenforschung und 
damit ihre Zukunftsfähigkeit bedroht. Die 
glücklichen Erben großer Vermögen dür-
fen nach deren subjektiver Einschätzung 
nicht mit höheren Abgaben belegt wer-
den, weil sonst unter Umständen Arbeits-
plätze in Gefahr geraten. Es ist durchaus 
verständlich, dass alle diese Gruppen ihre 
Interessen vertreten. Aufgabe der Politik 
ist es allerdings, die Kosten einer Gesell-
schaft gerecht zu verteilen und solche 
Rahmenbindungen für das Wirtschaften 

in unserem Land zu schaffen, dass jeder einen gerechten 
Lohn als Anteil am Erfolg dieser Gesellschaft erhält. In dieser 
Hinsicht ist in den zurückliegenden Jahren einiges aus dem 
Ruder gelaufen.
Dabei sind die Finanzierungserfordernisse nicht geringer ge-
worden. Die große Zahl zugewanderter Menschen will unter-
gebracht und versorgt sein. Allein die Kosten für die 70.000 
geflüchteten Minderjährigen übersteigt jene Aufwendungen, 
die die Gesellschaft für den gesamten bundesdeutschen 
Strafvollzug finanzieren muss. Auch die marode Infrastruktur 
verlangt nach hohen Investitionen. 
In den vergangenen Jahren hat sich die Schere zwischen 
Arm und Reich weiter geöffnet. Trotzdem werden die reichs-
ten Menschen der Gesellschaft privilegiert. Kapital wird bei 
uns geringer besteuert als Arbeit. Erbschaftssteuer auf hohe 
Vermögen fällt nicht an, die Vermögenssteuer ist ausgesetzt. 
Die Politik befürchtet, dass große Vermögen bei höherer Be-
steuerung das Land verlassen. Einen Beweis dafür gibt es 
nicht. Warum bindet Deutschland die Steuerpflicht nicht an 
die Staatsangehörigkeit, wie es in den USA geschieht? Und 
wenn jemand deshalb seine deutsche Staatsangehörigkeit 
aufgeben will, dann kann der Staat – ebenfalls nach ameri-
kanischen Vorbild – 20 Prozent des Gesamtvermögens be-
anspruchen.
Es gibt durchaus Möglichkeiten, die Reichen im Land an-
gemessen an der Finanzierung gesamtgesellschaftlicher 
Aufgaben zu beteiligen, wenn denn der politische Wille vor-
handen ist. Diesen Willen im kommenden Jahr wachsen zu 
lassen, werde ich mich gemeinsam mit der BSBD-Landeslei-
tung bemühen.
Packen wir’s also gemeinsam an und bleiben Sie an unserer 
Seite. Zur Erreichung unserer gemeinsamen Ziele wünsche 
ich uns Gesundheit, Kraft und Ausdauer, nicht weniger aber 
eine objektive, vorurteilsfreie Sicht für das mit unseren ge-
werkschaftlichen Möglichkeiten jeweils pragmatisch Mach-
bare.
Ich wünsche Ihnen namens des BSBD eine besinnliche Ad-
ventszeit, ein frohes Weihnachtsfest im Kreis von Verwand-
ten und Freunden sowie einen glücklichen Übergang in ein 
neues, friedvolles Jahr 2018. Zu Weihnachten und zum neu-
en Jahr bin ich mit allen guten Wünschen für Sie persönlich 
und Ihre Familien 

Ihr/Euer
Peter Brock
BSBD-Landesvorsitzender

Peter  Brock 
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